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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
Ressort 000 - Büro OB 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Florian Kötter 
563-5893 
563-8020 
Hauptausschuss.rat@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

04.11.2009 
 
VO/0795/09 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

16.11.2009 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Wahl von Mitgliedern der Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk Wuppertal e.V. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Zu Mitglieder werden benannt: 
 
1. Stv. Glauner (CDU) 
 
2. Stv. Grätz (SPD) 

 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
 
 
Begründung 
 
Nach § 63 f Landesmediengesetz NRW (LMG NRW) entsendet die Stadt Wuppertal zwei 
Mitglieder in die für die Programmgestaltung von Radio Wuppertal verantwortliche 
Veranstaltergemeinschaft. Die zu entsendenden Mitglieder müssen nicht Mitglied des Rates 
sein. Sie müssen jedoch im Verbreitungsgebiet von Radio Wuppertal ihre Wohnung oder 
ihren ständigen Aufenthalt haben und dürfen nicht gesetzliche oder satzungsmäßige 
Vertreter von juristischen Personen des öffentlichen Rechtssein oder zu diesen in einem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis in leitender Stellung stehen (§ 64 Abs. 2 LMG NRW). 
 
Zu beachten ist § 63 Abs. 4 Satz 1 LMG NRW: „Stellen, die mehrere Mitglieder bestimmen, 
müssen zur Hälfte dieser Mitglieder Frauen bestimmen.“   
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